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bundeskanzleramt.gv.at 

Sebastian Kurz 

Bundeskanzler 

Herrn 

Mag. Wolfgang Sobotka 

Präsident des Nationalrats 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2021-0.316.278  

Wien, am 30. Juni 2021 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Krisper, Kolleginnen und Kollegen haben am 30. Ap-

ril 2021 unter der Nr. 6473/J eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend „Nicht-

abberufung von Mag. Sidlo aus dem OeNB-Generalrat“ an die Bundesregierung gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich namens der Bundesregierung nach den mir vorliegenden In-

formationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1, 3 und 5 bis 8: 

1. Wurde die Abberufung von Mag. Sidlo als Generalrat der OeNB geprüft? 

a. Wenn ja: wann, durch wessen Veranlassung, durch wen und mit welchem Ergeb-

nis? 

b. Wenn nein: warum nicht? 

3. Auf Grund welcher spezifischen Schlüsselqualifikationen wurde Mag. Sidlo in den Ge-

neralrat berufen? 

5. Welches Regierungsmitglied schlug daher Mag. Sidlo wann bei der Diskussion inner-

halb der Regierung über die Ernennung der Mitglieder des Generalrates vor? 

6. Schlug Ihnen, Herr/Frau Minister, jemand Mag. Sidlo für die Position als Generalrat 

vor? 
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a. Wenn ja, wann wer aus welchem Anlass? 

7. Schlugen Sie, Herr/Frau Minister, Mag. Sidlo wann bei der Diskussion innerhalb der 

Regierung über die Ernennung der Mitglieder des Generalrates vor? 

8. Wie war diese Diskussion organisiert (Termin, Protokollierung, …)? 

 

Die Bestellung basierte auf einem Beschluss der damaligen Bundesregierung, welchem das 

gesetzlich vorgegebene Prozedere vorangegangen ist. Es gab zu allen Entscheidungen der 

Bundesregierung, so auch zu dieser, eine Vielzahl an Gesprächen mit der Zielsetzung, die 

zum jeweiligen Zeitpunkt optimale Lösung zu finden, wobei es dazu keine detaillierten Auf-

zeichnungen gibt.  

Zu Frage 2: 

2. Wann endet die Funktionsdauer offiziell? 

Die Funktionsperiode von Mag. Peter Sidlo endet per 28. Februar 2023. 

Zu Frage 4: 

4. Wer schlug Mag. Sidlo für die Position als Generalrat wann welchem Regierungsmit-

glied vor? 

Mag. Peter Sidlo wurde durch Beschluss der damaligen Bundesregierung vom 21. Feb-

ruar 2018 zum Mitglied des Generalrates per 1. März 2018 ernannt. 

Zu Frage 9: 

9. Wie hoch ist die jährliche Vergütung für Mitglieder des Generalrates (aufgeschlüsselt 

nach einfache Mitglieder, Vizepräsidentin, Präsident)? 

Gemäß § 24 NBG erhalten der Präsident und der Vizepräsident für ihre Tätigkeit eine mit 

ihren Aufgaben im Einklang stehende Vergütung, die von der Generalversammlung festzu-

setzen ist. Mit Gültigkeit vom 1. Jänner 2019 wurde von der Generalversammlung festge-

legt, dass die Jahresvergütung des Präsidenten/der Präsidentin des Generalrats 88.000 Euro 

und die Jahresvergütung der Vizepräsidentin/des Vizepräsidenten des Generalrats 44.000 

Euro beträgt. Den Mitgliedern des Präsidiums steht es frei, auf die gesamte oder auf Teile 

der Vergütung gemäß § 24 NBG dauerhaft oder für einen bestimmten Zeitraum zu verzich-

ten. 
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Die übrigen Mitglieder des Generalrates versehen ihr Amt unentgeltlich. 

 

 

Sebastian Kurz
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